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Die dntuwffenmg im IDcttôe.

(Sine 3« wenig beamtete Sufgnbe beê gorftmanneê.
SSott 2t. § e tt n e eibg. gorftinfpeftor.

Sie jaßtreicßen bon unferen ©cßweijer Kollegen Dr. gantßaufer,
^ßrof. ©ngter, Dr. burger unb anbern Stutorert berfaßten einschlägigen
Sbßanblungen bürften un§ nun bocß fo weit gebracht hoben, baß wohl
niemanb mehr ben günftigen ©inftuß be§ Statbeê auf ba§ Stafferregime
ernftlich in Sbrcbc ftelten fann. ©ine beffcre Sewatbung ber ©injug§*
gebiete gefährlicher Stitbbäößc ift allgemein at§ wichtige, ja unerläßliche
gorberung anertannt. Ser Statbbermeßrung fteïïen fid; aber bebeutenbe

Stiberftänbe entgegen. Sanb* nnb Slpwirtfdßaft wahren ängfttiöß ißren
Sefißftanb, bie ©injugëgebiete ber Stitbbäcße liegen juut großen Seil
„ob §oIj", wo Sufforftimgen geringen ober teinen ©rfolg berfpredfen
unb felbft innert ber Statbbegetationëgrcnje ift e§ oft fd;mierig, ohne

Anlehnung an beftehenben Statb neue Stalbantagcn aufjubringen.
Snbetracßt biefer Satfachen brängt fid) bie $rage auf, ob bie Sermeß*

rung ber gürtftigen Stirtung be§ StatbeS einzig bureß ^nanfprudjnaßme
offenen, bisher lanbmirtfdjaftlid) benutzen Soben§ möglich ift, ober biet*
mehr ein Seit be§ ©rftrebten nicht auch bureß beffere Pflege unb ©rgän*

jung bec Seftodung be§ beftehenben Stalbed erreidjt werben tonnte.

Suf Statbbegeßungen trifft man nicht feiten mitten jwifdfen nor*
malen Seftänben fotehe, bie unter Sernäffung teiben, fowie bireït
fumpfige ©nttaben ober gongen, bie gar nidjt ober nur mit fehr gerin*
gern ©rtrag auf 9Riebftreue genußt werben. Qn biefeit Partien befinbet
fich ber Soben nicßt in bem für ben gefunben Statbboben d;aratterifti*
fdfjen 3uftanb großer Sufnaßmefäßigteit für bie SRieberfcßtäge, er nimmt
gar tein SSaffer auf, fonbern läßt e§ bireït oberflächlich ben Sadjtäufen
juftießen. ferner finben wir befonberê im ©ebirge breite unbeftodte
9Rie§ftäcßen, weteße, namentlich wenn fie gemäht ober beweibet werben,
ba§ SBaffer audß rafeßer abfließen taffen, äßntidß wie ber Stieë* unb
Steibboben im offenen Sanbe. Sie liefen werben nad; unb nadß mit
bem fortfäßreitenben Suêbau be§ StatbwegneßeS boni ^otjtranêport, für
ben fie bi§ßer offen gehalten werben mußten, immer meßr entlüftet unb

tonnen, wie anbere Süden uttb Stößen, angepftanjt werben ober befie*
betn fich mit 9Raturanftug. Sei ben oft feßr ausgebeßnten ©rtenbeftän*
ben (befonberê Stpenerten) bebarf e§ nur ber ©dfonung unb ber Ser*
meibung bon unnötigen 2tu§ßieben unb Deutungen, um einen feßr wich*

tigen gattor ber ^Regelung be§ Stafferabftuffes wirtfant ju erhalten,
©chtimmer fteßt e§ mit ben naffen ©teilen im Statbe uttb ben DRieb*

ober ©umpfftäcßen. Stößer tommt e§ aber, baß biefe oft naßeju ertrag*
tofen DRieber in ißrem für ba§ Stafferregime unb ben anftoßenben Statb
fo nad;teitigen ^uftonb berbteiben, troßbent ringsum mit großer Um*
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Die Entwässerung im Walde.
Eine zu wenig beachtete Aufgabe des Forstmannes.

Von A. Henne, eidg. Forstinspektor.

Die zahlreichen von unseren Schweizer Kollegen Dr. Funkhäuser,
Prof. Engler, Dr. Burger und andern Autoren verfaßten einschlägigen
Abhandlungen dürften uns nun doch so weit gebracht haben, daß wohl
niemand mehr den günstigen Einfluß des Waldes auf das Wasserregime
ernstlich in Abrede stellen kann. Eine bessere Bewaldung der Einzugs-
gebiete gefährlicher Wildbäche ist allgemein als wichtige, ja unerläßliche
Forderung anerkannt. Der Waldvermehrung stellen sich aber bedeutende

Widerstände entgegen. Land- und Alpwirtschaft wahren ängstlich ihren
Besitzstand, die Einzugsgebiete der Wildbäche liegen zum großen Teil
„ob Holz", wo Aufforstungen geringen oder keinen Erfolg versprechen
und selbst innert der Waldvegetationsgrenze ist es oft schwierig, ohne

Anlehnung an bestehenden Wald neue Waldanlagen aufzubringen. In
Anbetracht dieser Tatsachen drängt sich die Frage auf, ob die Vermeh-

rung der günstigen Wirkung des Waldes einzig durch Inanspruchnahme
offenen, bisher landwirtschaftlich benutzten Bodens möglich ist, oder viel-
mehr ein Teil des Erstrebten nicht auch durch bessere Pflege und Ergän-
zung der Bestellung des bestehenden Waldes erreicht werden könnte.

Auf Waldbegehungen trifft man nicht selten mitten zwischen nor-
malen Beständen solche, die unter Vernässung leiden, sowie direkt
sumpfige Enklaven oder Zungen, die gar nicht oder nur mit sehr gerin-
gem Ertrag auf Riedstreue genutzt werden. In diesen Partien befindet
sich der Boden nicht in dem für den gesunden Waldboden charakteristi-
scheu Zustand großer Aufnahmefähigkeit für die Niederschläge, er nimmt
gar kein Wasser auf, sondern läßt es direkt oberflächlich den Bachläusen
zufließen. Ferner finden wir besonders im Gebirge breite unbestockte

Riesslächen, welche, namentlich wenn sie gemäht oder beweidet werden,
das Wasser auch rascher abfließen lassen, ähnlich wie der Wies- und
Weidboden im offenen Lande. Die Riesen werden nach und nach mit
dem fortschreitenden Ausbau des Waldwegnetzes vom Holztransport, für
den sie bisher offen gehalten werden mußten, immer mehr entlastet und

können, wie andere Lücken und Blößen, angepflanzt werden oder beste-

dein sich mit Naturanslug. Bei den oft sehr ausgedehnten Erlenbestän-
den (besonders Alpenerlen) bedarf es nur der Schonung und der Ver-
meidung von unnötigen Aushieben und Reutungen, um einen sehr wich-

rigen Faktor der Regelung des Wasserabflusses wirksam zu erhalten.
Schlimmer steht es mit den nassen Stellen im Walde und den Ried-
oder Sumpfflächen. Woher kommt es aber, daß diese oft nahezu ertrag-
losen Rieder in ihrem für das Wasserregime und den anstoßenden Wald
so nachteiligen Zustand verbleiben, trotzdem ringsum mit großer Um-
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fiept lüalbpflegticfje SKahnahntcn eingeleitet werben ©Den gerabe babon,
baft bie ©ntwäfferung im 38 a I b e eine gn wenig
beachtete Aufgabe b e S ^orftmanne§ genannt wer-
b e n muh-

Um fiep barüber Necpenfcpaft gu geben, wiefo biefe Sücfe in ben

forftwirtfcpaftlichcn Veftrebungen hefteten blieb, berfpricpt eine Prüfung
aber in ber ©cpmeig beftepenben ForfteinricptungSinftruttiotten unb einer
großem Angapt bort 38irtfcpaftSpIänen auS berfcpiebeiten SanbeSgcgem
ben bie nötigen SlnpattSpuntte. ©S ift bie F^age P ftetten, ob unb in
welchem Umfange Veftiinmungen über ©ntwäjferungen unb fontrotten
über bereu ^Durchführung enthalten finb, fowie ob unb wie bieSbegügticp
auf Vefferung pingemirtt werben tonnte.

®ie bon ber eibg. ^nfbettion für ^orftwcfen im Fapre 1918 per*
ausgegebene „^Begleitung g n r A u f ft e II it n g tantonaler
ForfteinricptungSinftruttionen für bie öffentlichen
38 a I b u u g e n ber © cp w e i g " enthält Weber bei ber altgemeinen
noch Sei ber fpegiettett 33efchreibung, fowie auch nicht bei ber 33eftanbeS=

tabette, ipinweife auf bie Notwenbigteit ber ^cftfteltung beS VorfoutmenS
bon Nieb, ©umpf ober bemalten ©teilen. Aucp im FläcpettbergeichniS
finb tegtlirf) unb im Nhtfterformular teilte Vorteprungen gur AuSfcpei*
bung foteher Vitien getroffen, SDagegen werben im 3tbfd)nitt „3ufünf=
tige Vcwirtfcpaftung", unter anberm, SBorfcftriftctt berlartgt über @nt=

wäfferttng uttb ©ewäfferforrettionen. ^n richtiger 33etonung bon 3*bect

unb Aufgabe beS fontatteS gwifchen ben mirtfchaftlichett ^Borfcftriften unb
bereu Ausführung ift im Abfcpnitt „fontrottfüprung" borgefeftriebett,
bafe abteilnttgSweife auch über bie ausgeführten ©ntwäfferttngen Auf*
fchtuft gu erteilen fei. ©üblich wirb im fapitel „Nebifion beS 33etriebS=

planes" auch noch auf bie unter fontrottfüprung geforberten ^ufatnmem
ftettungen unb Vergleicpungen berwiefen.

Fu ben tantonaten Qnftruttionen ift biefe SDtaterie teils
nicht, teils recht mannigfaltig aber ungenügenb georbnet mit Ausnahme
gweier Kantone, wo bie Siegelung bei türglichcr Neubearbeitung beeim

ftuftt werben tonnte. $n ben Vorfcpriften über ben Inhalt beS F I ä »

chenbergeichniffeS, fowie in ben Formularen ift immer bie AuS*

fcheibttng ber nicht beftoetten Flächen borgefehen; aber nicht überall ein

Unterfchieb gemacht gwifchen bem abfolut unb temporär ertraglofen
33oben unb nirgenbS borgefchrieben ober borgebruett bie Angabe beS

©runbeS für baS F^h^N ber Veftoctung, wie 3Biefe, 38eibe, NieS, Säger*
ptap, ©teinbruep, Nieb, ©ttmpf, beraähte Fläche ufw. mit ©röfeenam
gäbe. Für bie geometrifchen Vorarbeiten unb ben ©ituationSpIa'n
ift nur bei einem eingigen Danton bie ©ingeicpmtng ber ©ümpfe unb

©ntwäfferungSgräben auSbriictlicp bertangt.
fein fanton beftimmt, bah ber allgemeinen ober f p e
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ficht waldpflegliche Maßnahmen eingeleitet werden? Eden gerade davon,
daß die Entwässerung im Walde eine zu wenig
beachtete Aufgabe des For st mannes genannt wer-
den muß.

Um sich darüber Rechenschaft zu geben, wieso diese Lücke in den

forstwirtschaftlichen Bestrebungen bestehen blieb, verspricht eine Prüfung
aller in der Schweiz bestehenden Forsteinrichtungsinstruktionen und einer
größern Anzahl von Wirtschaftsplänen aus verschiedenen Landesgegen-
den die nötigen Anhaltspunkte. Es ist die Frage zu stellen, ob und in
welchem Umfange Bestimmungen über Entwässerungen und Kontrotten
über deren Durchführung enthalten sind, sowie ob und wie diesbezüglich
auf Besserung hingewirkt werden könnte.

Die von der eidg. Inspektion für Forstwesen im Jahre 1918 her-
ausgegebene „Wegleitung zur Ausstellung kantonaler
F o r st e i n r i ch t n n g s i n st r u k t i o n e n für die öffentlichen
Waldungen der Schweiz" enthält weder bei der allgemeinen
noch bei der speziellen Beschreibung, sowie auch nicht bei der Bestandes-
tabelle, Hinweise auf die Notwendigkeit der Feststellung des Vorkommens
von Ried, Sumpf oder vernäßten Stellen. Auch im Flächenverzeichnis
sind textlich und im Musterformular keine Vorkehrungen zur Ausschei-
dung solcher Partien getroffen. Dagegen werden im Abschnitt „Zukünf-
tige Bewirtschaftung", unter andcrm, Vorschriften verlangt über Ent-
Wässerung und Gewässerkorrektionen. In richtiger Betonung von Zweck

und Aufgabe des Kontaktes zwischen den wirtschaftlichen Vorschriften und
deren Ausführung ist im Abschnitt „Kontrollführung" vorgeschrieben,
daß abteilungsweise auch über die ausgeführten Entwässerungen Aus-
schluß zu erteilen sei. Endlich wird im Kapitel „Revision des Betriebs-
Planes" auch noch auf die unter Kontrollführung geforderten Znsammen-
stellungen und Vergleichungen verwiesen.

In den kantonalen Instruktionen ist diese Materie teils
nicht, teils recht mannigfaltig aber ungenügend geordnet mit Ausnahme
zweier Kantone, wo die Regelung bei kürzlicher Neubearbeitung beein-

flußt werden konnte. In den Vorschriften über den Inhalt des Flä-
chen Verzeichnis s es, sowie in den Formularen ist immer die Aus-
scheidung der nicht bestockten Flächen vorgesehen; aber nicht überall ein

Unterschied gemacht zwischen dem absolut und temporär ertraglosen
Boden und nirgends vorgeschrieben oder vorgedruckt die Angabe des

Grundes für das Fehlen der Bestockung, wie Wiese, Weide, Ries, Lager-
platz, Steinbruch, Ried, Sumpf, vernäßte Fläche usw. mit Größenan-
gäbe. Für die geometrischen Vorarbeiten und den S i t u a t i o n s p l a n
ist nur bei einem einzigen Kanton die Einzeichnung der Sümpfe und

Entwässerungsgräben ausdrücklich verlangt.
Kein Kanton bestimmt, daß in der allgemeinen oder spe-
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g i c 11 e n Scfd)retbung Angaben gemacht merben follen über baS

Sorïommen bon Stieb unb bernähten ©teilen, eS lnirb immer nur Don
ben p^t)fifalif(f)en Eigenfchaften beS SobenS mit ben althergebrachten
SluSbriiden troden, frifch, feucht nfm. im Ober* unb Untergrunb, fomie
bon ber Sobenbede gefprodjen.

$n ben Sorfchriften über bie gufüitftige 53 e m i r t f dj a f 111 n g

herrfdht bieêbegiïglicf) giemliche StXcannigfaltigfeit. Salb ift nur bon Ser*
befferungen allgemein, balb bon Serbeffemiig borhanbener Weibe- unb
©treueflächen bie 9tebe. Wieber anbere Qnftruftionen berlangen Sor=
fdhriften über Entmäfferungen unb ©emâfferïorreïtionen, Entmäfferungen
unb Serbaue, Entroäfferungen unb WegÖauten ober ©ntmäfferungen
allein ober nur ©räbcn unb eine mill ben Walb in guïunft einfach ^ad;
anerfannten forftlichen ©runbföhen bemirtfbhaften. Wäljrcnb berfdjicbent*
lieh für notmenbige Kulturen unb SDurdjforftungen bireït taöellarifdje
iteberfidhten berlangt merben, ift bieS für bie Entmäfferungen nirgenbS
ber f^alt.

®er § a n u rt g ë unb Kultur g Ian foil nach &en Qinftru!^
tionen berfchiebener Kantone bie notmenbigen EntmäfferuitgSgräüen mit
Bangen unb genauen Ortsangaben enthalten, anbere faffen Kulturen,
BluSmergitng bon Enïlaben unb „anbere Serbefferungen" gufammen,
morunter ©ntmäffcrungen natürlich auch aufgeführt merben lönnen.

Unter ©ontrollfühtung mirb in einem Canton bireït bor*
gefdfjrieben, bah in ber entfprechenb bezeichneten ffolonne ber WirtldjaftS*
ïoutrolle bie Entmäfferungen unb Wegbauten aufgeführt merben. Blnbere

nennen bie Kontrolle über bie ausgeführten Serbefferungen einen Se=

ftaubteil jeber georbneten Wirtfchaft ober berlangen fonft Eintragung
in bie beigegebenen Tabellen.

Sei ber Umfchreibung ber 9t e b i f i o n S a r b e i t e n mirb teils eine

überfichtliche 2)arftelïung aller ausgeführten Arbeiten, teils nur allgemein
ein Sergleich gmtfehen Ülulturplan unb ShiltitrauSmeiS geforbert, mor«

unter natürlich auch ^te Entmäfferungen berftanben fein tonnen, aber

nicht berftanben fein müffen. Etroa mirb aud) berlangt, bafj biefenigen
'Abteilungen, in benen Serbcfferungen auszuführen finb, genannt merben.

Son Entmäfferungen bireït ift alfo in beu $orfteinrid;tungSinftruï*
tionen bisher fehr menig gefagt gemefen unb eS muh intereffieren, mie

eS bieSbegüglidh in ben WirtfchaftSplänen auSfieht. 3u biefem

pguede mürben 45 WirtfdjaftSpIäne auS berfchiebenen Kantonen über

Salbungen, bon benen bem Serfaffer beïannt mar, bah 1^ uietjr ober

meniger bernähte flächen aufmeifen, teils famt Stebifionen burdjgefehen.
®ie SluSmahl erfolgte, ohne bah t>er betreffenbe Seamte bom $med
unterrichtet mar.

"3)a ben WirtfchaftSplänen oft nicht eigentliche ©ituationS- ober

UcberfichtSpIäne, fonbern nur Slätter ober photographie ®ergröheruu=
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ziellen Beschreibung Angaben gemacht werden sollen über das
Vorkommen von Ried und vernichten Stellen, es wird immer nur von
den physikalischen Eigenschaften des Bodens mit den althergebrachten
Ausdrücken trocken, frisch, feucht usw. im Ober- und Untergrund, sowie
von der Bodendecke gesprochen.

In den Vorschriften über die z u k ü n f t i g e Bewirtschaftung
herrscht diesbezüglich ziemliche Mannigfaltigkeit. Bald ist nur von Ver-
besserungen allgemein, bald von Verbesserung vorhandener Weide- und
Streueflächen die Rede. Wieder andere Instruktionen verlangen Vor-
schriften über Entwässerungen und Gewässerkorrektionen, Entwässerungen
und Verbaue, Entwässerungen und Wegbauten oder Entwässerungen
allein oder nur Gräben und eine will den Wald in Zukunft einfach nach
anerkannten forstlichen Grundsätzen bewirtschaften. Während verschiedent-

lich für notwendige Kulturen und Durchforstungen direkt tabellarische
Uebersichten verlangt werden, ist dies für die Entwässerungen nirgends
der Fall.

Der Hauungs- und Kultur Plan soll nach den Jnstruk-
tionen verschiedener Kantone die notwendigen Entwässerungsgräben mit
Längen und genauen Ortsangaben enthalten, andere fassen Kulturen,
Ausmerzung von Enklaven und „andere Verbesserungen" zusammen,
worunter Entwässerungen natürlich auch ausgeführt werden können.

Unter Kontrollführung wird in einem Kanton direkt vor-
geschrieben, daß in der entsprechend bezeichneten Kolonne der Wirtschafts-
koutrolle die Entwässerungen und Wegbauten aufgeführt werden. Andere

nennen die Kontrolle über die ausgeführten Verbesserungen einen Be-

staudteil jeder geordneten Wirtschaft oder verlangen sonst Eintragung
in die beigegebenen Tabellen.

Bei der Umschreibung der R e v i s i o n s a r b e i t e n wird teils eine

übersichtliche Darstellung aller ausgeführten Arbeiten, teils nur allgemein
ein Vergleich zwischen Kulturplan und Kulturausweis gefordert, wor-
unter natürlich auch die Entwässerungen verstanden sein können, aber

nicht verstanden sein müssen. Etwa wird auch verlangt, daß diejenigen
Abteilungen, in denen Verbesserungen auszuführen sind, genannt werden.

Bon Entwässerungen direkt ist also in den Forsteinrichtungsinstruk-
tionen bisher sehr wenig gesagt gewesen und es muß interessieren, wie
es diesbezüglich in den Wirtschaftsplänen aussieht. Zu diesem

Zwecke wurden 45 Wirtschaftsplüne aus verschiedenen Kantonen über

Waldungen, von denen dem Verfasser bekannt war, daß sie mehr oder

weniger vernäßte Flächen aufweisen, teils samt Revisionen durchgesehen.

Die Auswahl erfolgte, ohne daß der betreffende Beamte vom Zweck

unterrichtet war.
Da den Wirtschaftsplänen oft nicht eigentliche Situations- oder

Ncbersichtspläne, sondern nur Blätter oder photographische Vergrößerun-
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gen ber topographifchen ®arte, fomie etma auch blojje ©ïizzen betgegeben
finb, trifft ntan auch feiten barin befonberS eingezeichnete ©umpfftellen.
©o tueift baS unterfud)te Bîaterial benn aitdf) nur in gmei Ratten unb
nur mangelhafte bezügliche Anbeutungen auf. Beffer fteljt eS mit ben

„Qläd;enberzeid)mffen", menu auch öei biefen ebenfalls vielfach ïeitte
beftimmte AuSfdjeibung mit $Iäd)enangabe zu finben ift. "SaSfelbe ift
bei ber „Allgemeinen unb fpeziellen Befdjreibung" feftzuftellen, inbem ber=

fdjiebentlich überhaupt jebe bezügliche Angabe fehlt ober auch l"w ^et ber

erften Bearbeitung unb bielleid)t einer Sîebifion übergangen mirb, bei

fpäteren Sîebifionen aber plöplid) auftaucht. Ao<h magerer ift in biefer
Beziehung baS Kapitel „Bisherige Bemirtfchaftung" auëgeftattet. ©s ift
fchon biel, menu ermähnt mirb, bap bie ©ntmäfferungen fief) im 9tüd-
ftanb befinben. dagegen finb unter „gulünftige Bemirtfchaftung" biele

Borfchläge öorhanben, bie ganz beftimmte flächen betreffen. ®er mun=
befte Buntt liegt aber barin, bafs im „HauungS* uttb ftulturplan", ber

mohl am hüufigften zu State gezogen mirb, fe'fjr feiten Qorberungen be=

treffenb ©ntmäfferung geftellt merben unb unter „ft'ontrollführung", fo=

mie bei ben Borfchriften für bie „Aebifionen" überhaupt bieSbezüglidj
nirgetibë etmaë ermähnt mirb. dagegen finbet man mopl burch mehrere
Slebifionen Ipuburch immer genau bie gleichen Qlächen als berfumpft
unb zu entmäffern angegeben.

AuS ben obigen geftftellungen geht hetbor, bafj ber Hauptfehler im
SDtangel einer fpftematifchen Behanblung ber grage in ben Qorfteinrid)--
tungëinftruïtionen unb folgerichtig auch m ben A3irtfd)aftSpIänen zu
Jüchen ift. SSenn man einen Shtlturplan itnb etma auch einen SDurchfor*

ftungëplan auffteüt, marum foil te man bent 28irtf<haftSpIan nicht aitd)
einen ©ntmäfferungSpIan beigeben Qu biefer Aicljtung ift ber ber*
ftorbene Qorftbermalter SBilb muftergültig norgegangeu. ©r hat für bie

^Salbungen ber QrtSgemeinbe ©t. ©allen einen folgen Blau aufgefteltt
unb burchgefithrt, inbent er einfach t)er Stcihe nach febeë Qahr in einer

Abteilung ober Unterabteilung alle notmenbigen ©ntmäfferungen aitS=

führte, bis ber ganze Befip faniert mar.
©egenmärtig, mo eS in ber Qorfteinrichtung überall gärt unb mohl

in ïurzer Seit alle fantonalen Qnftrultionen rebibiert merben, bürftc ber

richtige Btoment fein, um bie mangelhafte Drganifation zu üerbeffern
unb zwangsläufig zu geftalten. Sie menig probultiüen Qlädjen mit
ïranlem SBalbboben müffen in Blau unb Q-Iäd)enberzeicI)niS auSgefd)ie=

ben, burch t>aS ganze Dperat hiuburd) mo tunlich mieber genannt, Ion=

trolliert unb bei ber Stebifion, mentt bis anhin nicht behanbelt, neu eim
gereiht merben. ©ieS barf ebenfomohl gefchchen unb ift ebenfo notmenbig,
als man immer mieber im 2öirtfchaftSpIan alle malbbaulichen Binfen-
mahrheiten mieberholt unb auf bie entfehiebeu geeigneten unb bie abfolut
ungeeigneten Haarten zu fprechen ïommt.
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gen der topographischen Karte, sowie etwa auch bloße Skizzen beigegeben
sind, trifft man auch selten darin besonders eingezeichnete Sumpfstellen.
So weist das untersuchte Material denn auch nur in zwei Fallen und
nur mangelhafte bezügliche Andeutungen auf. Besser steht es mit den

„Flächenverzeichnissen", wenn auch bei diesen ebenfalls vielfach keine

bestimmte Ausscheidung mit Flächenangabe zu finden ist. Dasselbe ist
bei der „Allgemeinen und speziellen Beschreibung" festzustellen, indem ver-
schiedentlich überhaupt jede bezügliche Angabe fehlt oder auch sie bei der

ersten Bearbeitung und vielleicht einer Revision übergangen wird, bei
späteren Revisionen aber Plötzlich auftaucht. Noch magerer ist in dieser
Beziehung das Kapitel „Bisherige Bewirtschaftung" ausgestattet. Es ist
schon viel, wenn erwähnt wird, daß die Entwässerungen sich im Rück-

stand befinden. Dagegen sind unter „Zukünftige Bewirtschaftung" viele
Vorschlüge vorhanden, die ganz bestimmte Flächen betreffen. Der wun-
beste Punkt liegt aber darin, daß im „tzauungs- und Kulturplan", der

wohl am häufigsten zu Rate gezogen wird, sehr selten Forderungen be-

treffend Entwässerung gestellt werden und unter „Kontrollführung", so-

wie bei den Vorschriften für die „Revisionen" überhaupt diesbezüglich
nirgends etwas erwähnt wird. Dagegen findet man wohl durch mehrere
Revisionen hindurch immer genau die gleichen Flächen als versumpft
und zu entwässern angegeben.

Aus den obigen Feststellungen geht hervor, daß der Hauptfehler im
Mangel einer systematischen Behandlung der Frage in den Forsteinrich-
tungsinstruktionen und folgerichtig auch in den Wirtschaftsplänen zu
suchen ist. Wenn man einen Kulturplan und etwa auch einen Durchfor-
stungsplan aufstellt, warum sollte man dem Wirtschaftsplan nicht auch

einen Entwässerungsplan beigeben? In dieser Richtung ist der ver-
storbene Forstverwalter Wild mustergültig vorgegangen. Er hat für die

Waldungen der Ortsgemeinde St. Gallen einen solchen Plan aufgestellt
und durchgeführt, indem er einfach der Reihe nach jedes Jahr in einer

Abteilung oder Unterabteilung alle notwendigen Entwässerungen aus-

führte, bis der ganze Besitz saniert war.
Gegenwärtig, wo es in der Forsteinrichtung überall gärt und wohl

in kurzer Zeit alle kantonalen Instruktionen revidiert werden, dürfte der

richtige Moment sein, um die mangelhafte Organisation zu verbessern
und zwangsläufig zu gestalten. Die wenig produktiven Flächen mit
krankem Waldbodcn müssen in Plan und Flächenverzeichnis ansgeschie-

den, durch das ganze Operat hindurch wo tunlich wieder genannt, kon-

trolliert und bei der Revision, wenn bis anhin nicht behandelt, neu ein-

gereiht werden. Dies darf ebensowohl geschehen und ist ebenso notwendig,
als man immer wieder im Wirtschaftsplan alle waldbaulichen Binsen-
Wahrheiten wiederholt und auf die entschieden geeigneten und die absolut
ungeeigneten Holzarten zu sprechen kommt.
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Schlußfolgerungen uitb Sluregungen.

3m ben EBirtfdhafttplänen foil tote folgt für eine öeffere Dr»
ganifation unb SDnrdffülfrung ber ©ntmäfferung im
28 a I b e geforgt merben :

1. Sitte ©treurieber, ©ümpfe unb bernäßten glühen ftnb im ©itua»
tiontptan fenntlicf) ju machen unb bei größerer Etusbepnung anzu»
fdfreiben.

2. $m gtädhenberzeichnit follen biefe glücken autgefcpieben unb
benannt merben.

3. Qn ber atfgemeinen 23efct)reibung ift barauf pinzumeifen, menn
glücken borpanbcn finb, bie ber ©ntmäfferung bebürfen. Sie allgemeine
Vczeicpnung frifcp, trocfen ufm. genügt nicpt.

4. ber fpezietten 23efd;reibung bejieljungëmeife ber 23eftanbet»
tabette finb bei feber Abteilung bie ber ©ntmäfferung bebürfenben ^3ar»
tien mit ^läcpenangaöen aufzuführen.

5. Qrn Kapitel über bie gutünftige Vemirtfcpaftung ift ein befonberer
Site! „Veröaumtgen unb ©ntmäfferungen" einzuführen unb unter bem»

felben u. a. bie notmenbigen ©ntmäfferungen zu behanbeln. ^n einer
furzen Einleitung über beren Surchfüprung ift auf bie EBicptigfeit be§

3umarten§ mit ber Kultur, bi§ fiep ber S3oben erholt pat, unb bie ÜRot»

menbigfeit ber Saubholzbeimifcpung, befonbe'rê ber ©rie, pinzumeifen.
Etucp auf bie Sringlidpfeit einet ftänbigeu Unterhaltet ber ©ntmäfferung
ift aufmcrffam zu machen.

6. parallel bem tpauungtplan, bem Sulturplan unb bem Surcp»

forftungtplan ift, mo nötig, auch ein ©ntmäfferungtplan aufzuftellen mit
©inreipung ber betreffenben $läcpen unter Verücfficptigung ber 33ereit»

ftellung auf bie mo bie fünfttiche ober natürliche Verjüngung ein»

fepen fann. ©t ift zu>ecfmäf}ig, pier auch benachbarte ©runbftücfe, mie

Z- 23. EBeibefläcpen, zu ermähnen, bie SBaffer in bcn 28alb liefern. ©t
ift nicht unbebingt notmenbig, ben ©ntmäfferungtplan mit befonberer
Säbelte autzuftatten. ©r fann fehr rnohl im £>auungt» unb Sïulturplan
ben notmenbigen fRaum zugemiefen erhalten.

7. Sie ^ontrottfüprung foil fich auch uuf bie Etusfüpritng ber oor»

gefehenen ©ntmäfferungen erftrecfen unb biefelbe genau bezeichnen.

8. 23ei ben fRebifionen ift auch ^r ©ntmäfferungtplan auf ben ©tanb
feiner Surdhführung zu prüfen unb bie Sabelle mo nötig neu aufzuftellen.

Sie 23eftimmungen ber fantonalen ^nftruftionen für bie $orfteiu»
ricptung finb biefen gorberungen anzupaffen.

28 e n n bie ©rtenbeftänbe gefcfjont, bie fR i e t f t ä

cp e n unb anbern Südten unb Violett angepflanzt
unb bie fRieber unb bemäfjten Partien im 28 a t b e ent»
mäffert unb mo nötig a u f g e f o r ft e t m e r b e n e r m ä cp ft
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Schlußfolgerungen und Anregungen.

In den Wirtschaftsplänen soll wie folgt für eine bessere Or-
ganisation und Durchführung der Entwässerung im
Walde gesorgt werden:

1. Alle Streurieder, Sümpfe und vernähten Flächen sind im Situa-
tionsplan kenntlich zu machen und bei größerer Ausdehnung anzu-
schreiben.

2. Im Flächenverzeichnis sollen diese Flächen ausgeschieden und
benannt werden.

3. In der allgemeinen Beschreibung ist darauf hinzuweisen, wenn
Flächen vorhanden sind, die der Entwässerung bedürfen. Die allgemeine
Bezeichnung frisch, trocken usw. genügt nicht.

4. In der speziellen Beschreibung beziehungsweise der Bestandes-
tabelle sind bei jeder Abteilung die der Entwässerung bedürfenden Par-
tien mit Flächenangaben aufzuführen.

5. Im Kapitel über die zukünftige Bewirtschaftung ist ein besonderer
Titel „Verbauungen und Entwässerungen" einzuführen und unter dem-

selben u. a. die notwendigen Entwässerungen zu behandeln. In einer
kurzen Anleitung über deren Durchführung ist auf die Wichtigkeit des

Zuwartens mit der Kultur, bis sich der Boden erholt hat, und die Not-
wendigkeit der Laubholzbeimischung, besonders der Erle, hinzuweisen.
Auch auf die Dringlichkeit eines ständigen Unterhaltes der Entwässerung
ist aufmerksam zu machen.

6. Parallel dem Hauungsplan, dem Kulturplan und dem Durch-
sorstungsplan ist, wo nötig, auch ein Entwässerungsplan aufzustellen mit
Einreihung der betreffenden Flächen unter Berücksichtigung der Bereit-
stellung aus die Zeit, wo die künstliche oder natürliche Verjüngung ein-
setzen kann. Es ist zweckmäßig, hier auch benachbarte Grundstücke, wie

z. B. Weideflächen, zu erwähnen, die Wasser in den Wald liefern. Es
ist nicht unbedingt notwendig, den Entwässerungsplan mit besonderer
Tabelle auszustatten. Er kann sehr wohl im Hauungs- und Kultnrplan
den notwendigen Raum zugewiesen erhalten.

7. Die Kontrollführung soll sich auch auf die Ausführung der vor-
gesehenen Entwässerungen erstrecken und dieselbe genau verzeichnen.

8. Bei den Revisionen ist auch der Entwässerungsplan auf den Stand
seiner Durchführung zu Prüfen und die Tabelle wo nötig neu aufzustellen.

Die Bestimmungen der kantonalen Instruktionen für die Forstein-
richtung sind diesen Forderungen anzupassen.

Wenn die Erlenbestände geschont, die Riesslä-
chen und andern Lücken und Blößen angepflanzt
und die Rieder und vernähten Partien im Walde ent-
wässert und wo nötig aufgeforstet werden, erwächst
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ber Slufforftung ber Einzugsgebiete jur S3 e I ä m p

fung ber SBilbwafferfchäben öerljältniSmäßig r a f d)

eine f e î) r m e r t ü o 11 e unb id i r ï f o m e Unter ft ü ^ u n g.
Sazu lommt eine nid)t unwefentliche ErtragSfteigerung.

H)alötmrtjdjaft tit prtoottmpitaliftijcfyer uitè josiol*
ökonomijcfyer Beleuchtung.

SSon $rof. Dr. 21. § o m a r b ©ton, Sïopenljagen.

„ U n f e r 23ewirtfd)aftungSobielt i ft E o 11 e S ^ei
lige © r b e u n b ber grüne SB a I b be 11 «Schiller E 0 t
t e S S e nt p c I nennt. ES fällt bod) ungemein f d> n> e r,
ben SB a I b unb bie SB i r t f d) a f t im SBalbe tauf man«
n i f d) e n Hnterne^mergefid^têpunften ju unter ft e I «

I e n." Siefe offenherzige Mage, bie währenb ber ^af)reêôerfainmlung
beS Seutfdjen ^orftoerehteS in Salzburg 1925 Dont Erafen Eharbula
ausgebrochen tourbe, ift öon internationaler Eültigleit.

3n alten Sänbern Europas bemühen fid) bie gorftleute, ihren SBalb

gegen laufmännifd)e llnternehmergcfichtSpuulte zu berteibigcit. Ueberalt
oermeitbet man bagu baSfelbe SKittel, bie ©djutjwalbroirlungen unb
anbere lolleltiüe Sîuhwirfungen beS SBalbeS als Erfaß für uitgcnügenbe
Rentabilität hervorzuheben. Sie lollettiöen Ritßwirlungen h^ven in-
beffen meiftenS feinen prioatölonomifdjen SSerlaufswcrt, obwohl fie

fogialofonomifch bon boxent SBerte fein föttnen. "Sarau? entfteht eine

Siöergenz zb>ifd)en ben prioatlapitaliftifchen unb ben fozialölonomifchen
SBalbwirtfdjaftSintereffen.

SBo ber SBalb größtenteils in öffentlidjem S3efiß ift, wie z- S3- ib
ber ©eßweiz, wirb biefe Siöergenz nidjt ftar! augenfältig. SBo bagegen

privater Eroffwalbbefiß vorI)errfd)enb ift, wie z- S3, in Sänemarl, brängt
fie fief) immer ftärler auf. Sani großen Reichtums, fibeilommiffarifdjer
Erbfd)aftSfid)erung unb bergleicßen finb bie privaten Eroßwalbbefißer
bisheb bicht ftreng erwerbSwirtfdfaftlicf) eingeteilt getoefen. Qn ber S3e-

wirtfeßaftung ihrer SBälber finb fie niciftenS beit 33etriebSprinzipien ber

©taatswalbmirtfdjaft gefolgt. Sie in ben meiften europöifdjen Säubern

tuährcnb ber RachlriegSjahre ftattgefunbene 23erarmung ber Eroßgrunb-
befißer, in S3erbinbung mit ber Slnflöfung ber ^ibeifommiffe, mufe in=

beffen in ber pplunft bie ^riöatwalbbefißer bazu zwingen, ihren SBalb

ftreng ertoerbStuirtfchaftlich zb betrachten unb zu beganbeln. Sie pra!=

tifdjen gorftlcutc werben baburch gezwungen werben, ihren tedpifd)'
naturwiffenfd)aftlid)cn S3etätigungSbrang mirtfdjaftlid) ftrenger zb zügeln.
Sie 9RögIicf)fcit eine? ftonflifteS zbnfd)en ben fozialölonomifchen itnb
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der Aufforstung der Einzugsgebiete zur Bekämp-
fung der Wild Wasserschäden verhältnismäßig rasch
eine sehr wertvolle und wirksame Unterstützung.
Dazu kommt eine nicht unwesentliche Ertragssteigerung.

Waldwirtschaft in privatkapitalistischer und sozial-
ökonomischer Beleuchtung.

Von Prof. Or. A. H o w a r d Grön, Kopenhagen.

„Unser Bewirtschaftungsobjekt ist Gottes hei-
lige Erde und der grüne Wald, den Schiller Got-
tes Tempel nennt. Es fällt doch ungemein schwer,
den Wald und die Wirtschaft im Walde kaufmän-
nischen Unternehmergesichtspunkten zu unterste!-
len." Diese offenherzige Klage, die während der Jahresversammlung
des Deutschen Forstvereines in Salzburg 1925 vom Grafen Charbula
ausgesprochen wurde, ist von internationaler Gültigkeit.

In allen Ländern Europas bemühen sich die Forstleute, ihren Wald
gegen kaufmännische Uuternehmergesichtspunkte zu verteidigen. Ueberall
verwendet man dazu dasselbe Mittel, die Schutzwaldwirkungen und
andere kollektive Nutzwirkungen des Waldes als Ersatz für ungenügende
Rentabilität hervorzuheben. Die kollektiven Nutzwirkungen haben in-
dessen meistens keinen Privatökonomischen Berkaufswcrt, obwohl sie

sozialökonomisch von hohem Werte sein können. Daraus entsteht eine

Divergenz zwischen den privatkapitalistischen und den sozialökonomischen
Waldwirtschaftsinteressen.

Wo der Wald größtenteils in öffentlichem Besitz ist, wie z. B. in
der Schweiz, wird diese Divergenz nicht stark augenfällig. Wo dagegen

privater Großwaldbesitz vorherrschend ist, wie z. B. in Dänemark, drängt
sie sich immer stärker auf. Dank großen Reichtums, fideikommissarischer
Erbschaftssicheruug und dergleichen sind die Privaten Großwaldbesitzer
bisher nicht streng erwerbswirtschaftlich eingestellt gewesen. In der Be-
wirtschaftung ihrer Wälder sind sie meistens den Betriebsprinzipien der

Staatswaldwirtschast gefolgt. Die in den meisten europäischen Ländern
während der Nachkriegsjahre stattgefundene Verarmung der Großgrund-
besitzer, in Verbindung mit der Auflösung der Fideikommisse, muß in-
dessen in der Zukunft die Privatwaldbesitzer dazu zwingen, ihren Wald
streng erwerbswirtschaftlich zu betrachten und zu behandeln. Die Prak-

tischen Forstleute werden dadurch gezwungen werden, ihren technisch-

naturwissenschaftlichen Betätigungsdrang wirtschaftlich strenger zu zügeln.
Die Möglichkeit eines Konfliktes zwischen den sozialökonomischen und
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